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A. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG  

 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Archäologische Denkmalpflege, Stadt- und Kreisarchäologie  
vom 27.11.2019 

2. Niedersächsische Landesforsten, Forstamt Ankum 
vom 28.11.2019 

3. Amprion GmbH 
vom 29.11.2019 

4. Pledoc GmbH 
vom 29.11.2019 

5. Pfarrei St. Josef, Hilter 
vom 29.11.2019 

6. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 
vom 29.11.2019 

7. EWE Netz GmbH 
vom 02.12.2019 

8. Handels- und Dienstleistungsverband Osnabrück-Emsland 
vom 05.12.2019 

9. Stadt Bad Iburg 
vom 05.12.2019 

10. Handwerkskammer Osnabrück- Emsland- Grafschaft Bentheim 
vom 09.12.2019 

11. Westnetz GmbH 
vom 09.12.2019 

12. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
vom 19.12.2019 

13. Stadt Dissen a.T.W. 
vom 18.12.2019 

14. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
vom 19.12.2019 

15. Gemeinde Bad Rothenfelde 
vom 02.01.2019 

16. Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 06.01.2020 

17. Industrie und Handelskammer Osnabrück- Emsland- Graf-
schaft Bentheim 
vom 06.01.2020 

18. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
vom 07.01.2020 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
19. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Vom 04.12.2019 

 

 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen werden keine Bedenken ge-
gen die Aufstellung dieses Bebauungsplanes vorgebracht. Da durch die Auf-
stellung dieses Bebauungsplanes die Entwicklungsmöglichkeiten des nördlich 
liegenden Spargelhofes nicht eingeschränkt werden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Es wird gemäß dem nebenstehenden Hinweis unter Punkt 7.4 der Begründung 
die DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorha-
ben“ verwiesen und folgende Textpassage redaktionell ergänzt:  

„- Bodenschutz unter Einhaltung einschlägiger Normen und Vorschriften 
wie DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbei-
ten), DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben), DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bo-
denmaterial):“ 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Von der Landwirtschaftskammer wird darauf hingewiesen, dass sich das Plan-
gebiet in einem ländlich geprägten raum befindet und daher landwirtschaftlich-
spezifische Immissionen (Gerüche, Geräusche, Stäube) entsprechend ortsüb-
lich als unvermeidbar hinzunehmen und zu tolerieren sind. 

Es wird folgende Textpassage unter Hinweise/Empfehlungen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen:  

„Unmittelbar an den westlichen Geltungsbereich angrenzend befindet 
sich eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Ausgehend von der ord-
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nungsgemäßen Bewirtschaftung dieser Fläche können Geruchs-, Staub- 
und Lärmimmissionen auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
einwirken, die jedoch unvermeidbar und als ortsüblich hinzunehmen 
sind.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
20. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

vom 06.12.2019 

 

 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der Landesbehörde werden keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Planung vorgebracht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu b) Beschlussvorschlag: 

Die Detailplanung, qualifizierte Straßenentwürfe sowie mögliche Kosten sind 
nicht Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes.  

Eine entsprechende Abstimmung hinsichtlich Detailplanung zwischen der Ge-
meinde Hilter a.T.W. und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr wird entsprechend im Nachgang zu diesem Bauleitplanver-
fahren erfolgen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Anforderungen werden im Rahmen der Detailplanung zur 
Errichtung des Lärmschutzwalles berücksichtigt und mit der Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr entsprechend abgestimmt. Die Detailplanung ist je-
doch nicht Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungspla-
nes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Es wird folgende Textpassage unter Hinweise/Empfehlungen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen: 

„Von der Landstraße 97 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die neu 
geplanten Nutzungen können gegenüber dem Träger der Straßenbau-
last keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissions-
schutzes geltend gemacht werden.“ 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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zu e) Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
21. Teutoburger Energie Netzwerk eG 

vom 11.12.209 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der TEN wird vorgebracht, dass sich Versorgungsleitungen des Unter-
nehmens im Plangebiet befinden und diese durch die Errichtung des erforderli-
chen Lärmschutzwalls tangiert sind.  

Da die Versorgungsleitungen auf Privatgrund oder später unter dem Lärm-
schutzwall liegen, muss im Vorfeld die Leitungslage nach Grenzfeststellung 
geprüft werden. Die TEN eG bittet um eine frühzeitige Abstimmung, um eine 
eventuelle Umlegung planen zu können.  

Daher wird folgende Textpassage unter Hinweis/Empfehlungen aufgenommen:   

„Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen der Teutoburger 
Energie Netzwerk eG. Vor Beginn von Baumaßnahmen ist abzustim-
men, ob die Leitungen umgelegt oder geschützt werden müssen. Die 
Leitungen müssen jederzeit zugänglich sein und dürfen nicht überbaut 
werden.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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22. Landkreis Osnabrück 

Vom 06.01.2020 

 

 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der Regional- und Bauleitplanung wird vorgebracht, dass der Bebauungs-
plan die zeichnerischen Festsetzungen des RROP 2004 nicht berührt.  

Zu beachten ist jedoch das raumordnerische Ziel RROP D 2.2.01 hinsichtlich 
des Bodenschutzes und der Beschränkung der Flächeninanspruchnahme für 
Siedlungen auf das notwendige Maß.  

Um die Versiegelung beziehungsweise Flächeninanspruchnahme von zusätzli-
chem Boden für Siedlungsentwicklungen auf das erforderliche Maß zu reduzie-
ren waren bereits zur öffentlichen Auslegung diesbezüglich zwei Örtliche Bau-
vorschriften Bestandteil dieses Bebauungsplanes:  

„Vorgärten: 
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Die Grundstücksfreiflächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und der 
vorderen, zur straßenseitigen Grundstücksgrenze hin gelegenen und bis 
zur seitlichen Grundstückgrenze verlängerten Gebäudeflucht (Vorgär-
ten) sind gärtnerisch anzulegen. Mit Ausnahme der notwendigen Zuwe-
gungen zu den Grundstücken und Flächen für nicht überdachte Stell-
plätze werden die Vorgartenflächen vollflächig als Vegetationsfläche an-
gelegt und als solche dauerhaft erhalten. Nicht zulässig ist die großflä-
chige Verwendung von Kies, Kieseln, Schotter, Steinen etc. und/oder 
Folienabdeckung. Die Fläche für Zuwegungen und Stellplätze darf eine 
Breite von 7 m nicht überschreiten.  

Stellplätze:  

Sämtliche Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Materialien wie ver-
sickerungsfähigen Betonpflastersystemen (Splittfuge, Rasenfuge), Ra-
sengittersteinen oder wassergebundener Decke zu befestigen. Aufgrund 
der variierenden Versickerungsfähigkeit des Bodens im Plangebiet sind 
im Zuge der Bauarbeiten die Möglichkeiten zum Einsatz versickerungs-
fähiger Beläge je Bauplatz vorab zu prüfen.“ 

Ferner wird im Sinne einer sparsamen Erschließung die bereits bestehende 
Weststraße, zur Erschließung des Plangebietes herangezogen. Neue Er-
schließungsstraßen sind daher für dieses Baugebiet nicht erforderlich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Vom Landkreis wird vorgebracht, dass sich im Plangebiet der Bodentyp „Plag-
genesch“ vorzufinden ist.  

Die Auswirkungen der Planung auf den dort vorhandenen Plaggenesch-Boden 
kann aufgrund der verhältnismäßig geringen Größe des Plangebietes, der 
angedachten Nutzung als Allgemeines Wohngebiet und der maximal zulässi-
gen Grundflächenversieglung von 0,6 (sogenannte GRZ II) als verhältnismäßig 
gering betrachtet werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Für die Erleichterung der Verfahrensdurchführung wurden die Planunterlagen 
auf die Planzeichnung und die Legende reduziert, um ein gängiges DIN-
Format zu erhalten, das leichter zu vervielfältigen ist. Die Satzungsfassung des 
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Bebauungsplanes wird sämtliche nebenstehende Anforderungen erfüllen 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Von Landwirtschaftlichen Immissionsschutz werden keine Bedenken gegen die 
Planung vorgebracht. 

Siehe Beschlussvorschlag zur Stellungnahme A. I. Nr. 19 c) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Von der Unteren Denkmalschutzbehörde werden keine Bedenken gegen die 
Planung vorgebracht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird gefolgt. 
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23. Landkreis Osnabrück 

vom 13.01.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Vom Landkreis wird vorgebracht, dass der Nachweis über eine schadlose Ab-
leitung des Oberflächenwassers fehlt und diese gemäß DWA / DVWK 
153/117/138 zu erbringen ist. 

Die erforderlichen Unterlagen wurden dem Landkreis Osnabrück am 
15.01.2020 nachgereicht. Eine entsprechende positive Stellungnahme des 
Landkreises Osnabrück liegt mit Datum vom 16.01.2020 als Mail vor.  

 

Ausschnitt aus der positiven Stellungnahme vom Landkreis aus der Mail vom 
16.01.2020 

Aus der Sicht der UWB bestehen keine Grundsätzlichen Bedenken gegen den 
Bebauungsplan. 

Der Landkreis weist darauf hin, dass für den, je nach Standort, erforderlichen 
Bodenaustausch eine Textliche Festsetzung im B-Plan übernommen werden 
soll. 

Es wird daher folgende Textliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufge-
nommen: 

„Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 
Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Im WA ist das anfallende Oberflächenwasser entsprechend des Ar-
beitsblattes DWA-A 138 auf den privaten Grundstücksflächen zu versi-
ckern. Der Grundstückseigentümer hat durch geeignete Maßnahmen 
(z.B. durch Verwallung oder eine Mulde) sicherzustellen, dass das Nie-
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derschlagswasser nicht auf Nachbargrundstücke abgeleitet wird. Die 
Versickerungsanlage muss für ein 5-Jähriges Regenereignis bemessen 
sein und einen Notüberlauf besitzen. Der Notüberlauf entwässert in 
Richtung der westlich angrenzenden Ackerflächen. Die Versickerungs-
anlagen müssen einen Grenzabstand von 3 m einhalten. 
 
Gemäß Baugrunduntersuchung ist eine Versickerung des Oberflächen-
wassers generell möglich. Je nach Standort der Versickerungsanlage ist 
die Versickerungseignung über einen Einzelplatzprüfung nachzuweisen 
und gegebenenfalls der anstehenden Boden bis zum versickerungsfähi-
gem Untergrund auszutauschen. 

Das anfallende Oberflächenwasser des Lärmschutzwalls ist entspre-
chend des Arbeitsblattes DWA-A 138 zu versickern.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

 

 
1. Anlieger  

vom 04.01.2020 

 

 zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Anlieger weist lediglich daraufhin, dass die Örtliche Bauvorschrift aus den 
Bebauungsplan Nr. 102 „Westlich der Weststraße“ den Punkt 4.2 Vorgärten 
auch in den Bebauungsplan Nr. 95 „Erkings Hof“ aufgenommen werden sollte, 
anstelle des Hinweises. 

Der B-Plan Nr. 95 ist jedoch nicht Teil des Verfahrens zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 102 „Westlich der Weststraße“. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 zu b) Beschlussvorschlag: 

Diese Anmerkung beziehungsweise Hinweis bezieht sich inhaltlich auf den 
Bebauungsplan Nr. 95 „Erkings Hof“ und ist somit nicht Bestandteil des Verfah-
rens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit von 
03.12.2019 bis 06.01.2020 statt. Während dieses Zeitraumes sind die obenstehenden 
Bedenken oder Anregungen von den Bürgern vorgetragen worden. 

 

 

 

 Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 23.01.2020 
Lh/Mi-202.047 

 

.......................... 
(Der Bearbeiter) 
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